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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1961

Norm

ABGB §91 B

Rechtssatz

Grenzen des ehemännlichen Leitungsrechts - Hat der Ehemann seine Frau eigenmächtig aus dem gemeinsamen

Schlafzimmer entfernt und in einen anderen Raum verwiesen, so kann er sie während der Dauer des

Scheidungsverfahrens nicht ohne Not zu einem neuerlichen Umzug verhalten.
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